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Satzung 
 

der Interessengemeinschaft für 

Reit-, Fahr- und Wanderwege an der Geltinger Bucht 
 
 

Die Geschäftsadresse der Interessengemeinschaft lautet: 
 

c/o Frau Gudrun Backes, Nübelfeld 70, 24972 Quern 
  
  
§ 1 Zweck und Aufgaben der Interessengemeinschaft 

  
Die Interessengemeinschaft bezweckt: 
  
1.) Die Förderung des Reitens, Fahrens und Wanderns in der freien Landschaft zur 
 Erholung im Rahmen des Tourismus und des Freizeit- und Breitensportes. 
  

2.) Die Planung und Ausführung eines flächendeckenden Reit-,  Fahr- und  
Wanderwegnetzes mit Ausschilderung und Kartierung. 

  

3.) Die Interessengemeinschaft soll mit diesem Reit-, Fahr- und Wanderwegenetz im 
Zusammenhang mit den Gemeinden und dem Tourismus eine Online- Präsenz im  

 Internet erhalten. 
  

4.) Es soll eine Badestelle für Pferde und Reiter bereitgestellt und örtlich festgelegt werden,  
 die auch in den ansonsten gesperrten Sommermonaten für die Reiter und Fahrer erlaubt  
 und zugänglich ist. 
  
  
§ 2 Mitgliedschaft 

  
Mitglieder können natürliche Personen, juristische Personen und Personenvereinigungen sein. 
Die Möglichkeit einer aktiven oder passiven Mitgliedschaft besteht. 
  
1.) Die Mitgliedschaft wird durch Beitrittserklärung und deren Annahme erworben. 
  

2.) Bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren bedarf sie der schriftlichen Zustimmung der 
gesetzlichen Vertreter. 

  

3.) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod. 
  

4.) Ein Mitglied kann aus der Interessengemeinschaft ausgeschlossen werden,  
wenn es gegen die Satzung oder gegen satzungsgemäße Beschlüsse verstößt,  
das Interesse der Interessengemeinschaft oder deren Ansehen schädigt oder  
seiner Beitragspflicht trotz Mahnung länger als sechs Monate nicht nachkommt. 

  

5.) Die Mitgliedschaft kann bis zu jedem 01. eines Monats  
 zum Ende des Monats schriftlich gekündigt werden. 
 

6.) Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden keine Beiträge erstattet. 
  

7.) Bei Bedarf und nach Absprache ist es wünschenswert,  
 freiwillig Arbeitsleistung zu erbringen. 
 
 

 
 



 

§ 3 Geschäftsjahr und Beiträge 
  
1.) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 

2.) Beiträge werden von der Mitgliederversammlung festgesetzt  
 und sind im Voraus zu zahlen. 
  

3.) Der Jahresbeitrag beträgt  € 20,00. 
  

4.) Der Jahresbeitrag kann in einer mehrheitlichen Abstimmung der Anwesenden  
 der Mitgliederversammlung neu festgesetzt werden. 
  

5.) Der Mitgliedsbeitrag ist bis spätestens 30.04. eines jeden Jahres auf das Konto der 
Interessengemeinschaft einzuzahlen oder zu überweisen. 
Der Bankeinzug - falls erwünscht – erfolgt ebenso zum 30.04. eines jeden Jahres. 

  
  
§ 4 Mitgliederversammlung 

  
1.) Es findet einmal im Jahr eine ordentliche Mitgliederversammlung,  

 zu der schriftlich mit Tagesordnungspunkten eingeladen wird, statt.  
  

2.) Sollten sich Ort und/ oder Zeit bei einer Sitzung voraussehbar verschieben, 
ist dies per Telefonkette und/ oder Email-Kette bekannt zu machen. 

  

3.) Stimmberechtigt ist jedes persönlich anwesende Interessengemeinschafts-Mitglied 
über 18 Jahre mit einer Stimme. Stimmübertragung ist nicht zulässig. 

  
  
§ 5 Aufgaben der Mitgliederversammlung 
  
Die Mitgliederversammlung entscheidet über: 
  
1.) Beiträge, Aufnahmegelder und Umlagen 
  

2.) Die Änderung der Satzung und die Auflösung der Interessengemeinschaft 
  

3.) Die Interessengemeinschaft trifft sich einmal im Monat zum Informationsaustausch 
 und zur Aufgabenverteilung. Dieses Treffen findet immer am ersten Dienstag im Monat 
 um 20:00 Uhrin der alten Schule in Norgaardholz statt. 
  
  
§ 6 Repräsentanten 
  
1.) Vorsitzende: 
  

A) Wiebke van der Stein    B) Gudrun Backes 
 Steinbergholz 14 A     Nübelfeld 70 
 24972 Steinberg     24972 Quern 
 Tel.: 04632 – 876 967     Tel.: 04632 – 1564 
  
2.) Schriftführer:  

 

      Sonja Hinrichs, An der Kanzlei 72, 24972 Steinbergkirche, Tel.: 04632 – 876166 
 
3.) Öffentlichkeitsarbeit: 

 

Susanne Grützner, Goldhöft 7, 24395 Gelting, Tel.: 04643 – 186754, www.unternimm.de 
 



 

4.) Kassenwart: 
  

      Kristina Hansen, Ostertoft 5, 24989 Dollerup, Tel.: 04636 – 8424 und 0172 – 155 53 43 
  
Zeichnungsbefugt für das Konto der Interessengemeinschaft sind: 
  

A.) Kristina Hansen              B.) Gudrun Backes 
Ostertoft 5     Nübelfeld 70 

 24989 Dollerup     24972 Quern 
  
  
§ 7 Bankverbindung der Interessengemeinschaft 

  
Konto:  60 96 573 
BLZ  :  216 617 19 
Geldinstitut:  VR Bank Flensburg-Schleswig eG 
 
Konto- Inhaber:  Interessengemeinschaft für Reit-, Fahr- und Wanderwege 
  
  
§ 8 Auflösung 
  
1.) Die Auflösung der Interessengemeinschaft kann in einer besonderen, 

zu diesem Zweck öffentlich bekannt gemachten Mitgliederversammlung 
mit einer Mehrheit von 3/4 der anwesenden Mitglieder beschlossen werden. 

  
2.) Im Falle der Auflösung der Interessengemeinschaft fällt das Vermögen der 

Interessengemeinschaft an den Pferdesportverband Schleswig- Holstein, der es 
unmittelbar und ausschließlich zur Förderung der in § 1 dieser Satzung genannten 
Aufgaben zu verwenden hat. 

  
Diese Satzung tritt mit dem heutigen Tag in Kraft.  
Die Satzung umfasst 3 Seiten mit den Paragraphen 1 bis 8. 
 
 
 
 

Steinberg, den 04. März 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Interessengemeinschaft für  
Reit-, Fahr- und Wanderwege an der Geltinger Bucht 

  
  

Beitritts-Erklärung 
  

  
Hiermit trete ich der Interessengemeinschaft für Reit-, Fahr- und Wanderwege an der Geltinger Bucht 
bei. Ich habe die Satzung der Interessengemeinschaft gelesen und verstanden und ich erkläre mich 
hiermit ausdrücklich mit dieser Satzung einverstanden. 
  
  
Name:    ……………………………………………… 
  
Adresse: ………………………………………………. 
  
Telefon: ………………………………………………. 
  
Email:   ………………………………………………. 
  
 
Ich werde 
  
!__! aktives Mitglied.                                                            !__! passives Mitglied. 
   
Bei unter 18- jährigen der gesetzliche Vertreter mit Namen, Anschrift und Telefonnummer 
  
…………………………………………………………………………………………..................................……. 
  
……………………………………………………………… 
Ort / Datum   Unterschrift 
  
  
!__!     Ich zahle per Bank- Einzug   !__!    Ich zahle per Überweisung 
Hiermit erteile ich die Einzugs-Ermächtigung,          Ich überweise den Jahresbeitrag auf 
den Jahresbeitrag von meinem Konto abzubuchen. das Konto der Interessengemeinschaft 
  
 
Konto: ……………………………………………… Kto: 60 96 573 
  
BLZ:   ………………………………………………. BLZ: 216 617 19 
  
Geldinstitut ………………………………………… VR Bank Flensburg-Schleswig eG 
  
Konto- Inhaber: ……………………………………. Kto.- Inhaber: IG Reitwege 
  
  
 
 
 
…………………………….............................................................................………………………… 
Ort / Datum   Unterschrift 


